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(54) Fassung einer elektrischen Lampe, insbesondere für elektrische Backöfen

(57) Die Erfindung weist grundsätzlich folgende
Merkmale auf: auf der Außenfläche eines eigenen Kör-
pers (4) der Fassung (2) ist mindestens ein schmaler
Funktionsvorsprung (7) angebracht, der sich zwischen
der Arretierrippe (9) und der Federklemme (5) befindet,
die gegenüber der Arretierrippe (9) auf dem Körper (4)
der Fassung (2) vorhanden ist. Die Funktionsvorsprün-
ge (7) sind an die Zylinderfläche des Körpers (4) der
Fassung (2) angeformt und befinden sich in einem ge-
wählten Abstand vor dem inneren Rand (8) des Flan-
sches (3), um die Fassung (2) in Küchengeräten mon-
tieren zu können. Die Funktionsvorsprünge (7) sind in
axialer Richtung des Körpers (4) der Fassung (2) ange-
bracht, befinden sich vor dem inneren Rand (8) des
Flansches (3) im Abstand von 0,4 bis 2,5 mm und sind
1,5 bis 2,5 mm breit. Mindestens ein Funktionsvor-
sprung (7) befindet sich links von der Arretierrippe (9)
und mindestens ein Funktionsvorsprung (7) befindet
sich rechts von der Arretierrippe (9), die dieses Paar der
Funktionsvorsprünge (7) überragt. Die Höhe der Funk-
tionsvorsprünge (7) verringert sich in Richtung zum in-
neren Rand (8) des Flansches (3).
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Beschreibung

Erfindungsgebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fassung einer elek-
trischen Lampe, die insbesondere für elektrische Back-
öfen und Kochherde bestimmt ist. Die Fassung ist aus
einem elektrisch isolierenden Material hergestellt, bei-
spielsweise aus Keramik, und ein Ende ist mit einem
Flansch, der über einen eigenen Körper der Fassung
greift, versehen, während das andere Ende mit einem
Paar von elektrischen Kontakten zur Zuleitung des elek-
trischen Stroms zu einer elektrischen Glühbirne, die
sich im Innenraum der Fassung befindet, versehen ist.
Der erhöhte Flansch der Fassung liegt an der Wand bei-
spielsweise eines Backofenschranks an, und der Kör-
per der Fassung geht durch ein sich in der Wand dieses
Schranks befindendes Installationsloch.
[0002] Auf dem Körper der Fassung ist weiter wenig-
stens eine Federklemme demontierbar angebracht, die
an beiden Enden Schlitze aufweist, die zum inneren
Rand des Flansches gerichtet sind. In die Schlitze der
Federklemme passt der Rand der Wand des Backofen-
schranks in der Nähe des Installationslochs.
[0003] In demjenigen Fall, in dem der eigene Körper
der Fassung ein Kreisprofil aufweist, ist auf dem eige-
nen Körper der Fassung eine Arretierrippe angeformt,
die in Kontakt mit dem Flansch der Fassung steht. Die
Arretierrippe macht die Drehung der Fassung im Instal-
lationsloch der Wand des Backofenschranks unmög-
lich.

Stand der Technik

[0004] Der Stand der Technik wird durch die DE
4031167 gebildet, deren Inhalt eine Lampe ist, die sich
für den Einbau in Küchengeräten, z. B. Kochherden,
eignet. Diese Lampe besteht aus einem einteiligen Ge-
häuse, das in ein Loch im Mantel der Wand des Küchen-
geräteschranks anzubringen ist. Dieses einteilige Ge-
häuse ist aus Keramik und hat einen angeformten Flan-
schrand für die Anbringung an der Wand des Schranks.
Auf der Außenfläche des einteiligen Gehäuses ist we-
nigstens eine Haltefeder angebracht, deren Randkante
zum angeformten Flanschrand des einteiligen Gehäu-
ses gerichtet ist. Zwischen dem angeformten Flan-
schrand des einteiligen Gehäuses und der Randkante
der Haltefeder entsteht ein Klemmraum für die Wand
des Schranks des Küchengeräts.
[0005] Die Neuheit der Lösung gemäss dieser deut-
schen Patentschrift liegt darin, dass sich unmittelbar vor
dem angeformten Flanschrand des einteiligen Gehäu-
ses in seiner äußeren Zylinderfläche eine Rotationsnut
befindet. Die Breite dieser Nut entspricht dem Klemm-
raum, der zwischen der Randkante der Haltefeder und
dem angeformten Flanschrand des einteiligen Gehäu-
ses entsteht. In der Beschreibung der Lösung gemäss
dem genannten Patent wird angegeben, dass die Breite

der Rotationsnut der maximalen Dicke des Wandblechs
des Küchengeräteschranks entspricht. Mit Hilfe der Ro-
tationsnut und der Haltefeder ist es möglich, eine zuver-
lässige Anbringung der Lampe im Loch der Wand des
Küchengeräts zu sichern. Nach dem Einschieben des
einteiligen keramischen Lampengehäuses in das Instal-
lationsloch in der Wand des Küchengeräteschranks bis
zum angeformten Flanschrand schiebt sich die ganze
Lampe unter der Wirkung der Haltfeder querachsig in
das Montageloch, bis es zum Einschieben des
Schrankrands in die Rotationsnut kommt. Auf diese
Weise ist eine sehr feste Haltung der Lampe im Monta-
geloch in der Wand des Küchengeräteschranks gesi-
chert.
[0006] Die beschriebene Lösung gemäß der ange-
führten deutschen Patentschrift formt in der Wand des
einteiligen keramischen Gehäuses der Lampe eine Ro-
tationsnut, die die Wanddichte des einteiligen kerami-
schen Gehäuses schwächt, wodurch in der schon jetzt
dünnen Wand eine Kerbspannung entsteht, die die Fe-
stigkeit des keramischen Gehäuses negativ beeinflusst.
Die Nutweite ist unverhältnismäßig dünn im Vergleich
zu ihrer Länge, wobei die Nut kontinuierlich auf dem
Umfang des keramischen Gehäuses verläuft. In dem
genannten Patent wird die Nutbreite durch die Größe
des Klemmraums definiert, der nicht präzis abgegrenzt
bzw. bestimmt ist, vor allem weil die Randkante der Halt-
feder, die zum angeformten Flanschrand des kerami-
schen Gehäuses gerichtet ist, schief und nicht parallel
mit dem angeformten Flanschrand des keramischen
Gehäuses verläuft. Die Größe des Klemmraums ist also
nicht gleichbleibend und in Richtung zum mittleren Teil
des keramischen Gehäuses ändern sich die Abmessun-
gen des Klemmraums. Das bringt Schwierig-keiten bei
der Beurteilung des Schutzumfangs des genannten Pa-
tents und auch bei der Auslegung der Reichweite des
Hauptpatentanspruchs mit sich. Gemäß der Darstellung
der Lösung in der Beschreibung des genannten Patents
entspricht die Breite der Rotationsnut der maximalen
Blechdichte der Wand des Küchengeräteschranks. Laut
der Formulierung des Kennzeichens des Patent-an-
spruchs entspricht dann die Größe des Klemmraums
auch der maximalen Blechdichte der Wand des Küchen-
geräteschranks. Die in solcher Weise be-schriebenen
Parameter sichern nicht einen einfachen Einbau der
Lampe in das Küchengerät.
[0007] Deswegen bemüht sich die Erfindung, eine al-
ternative Möglichkeit der Anbringung der Fassung der
Lampe in das Installationsloch in der Wand eines Gerä-
teschranks, beispielsweise eines Küchengeräteschran-
kes oder eines Backofenschranks des Kochherdes, zu
finden. Diese alternative Möglichkeit soll die lokale
Wand-schwächung der Fassung der Lampe vermeiden.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] Die Erfindung wird folgendermaßen definiert:
auf der Außenfläche des eigenen Körpers der Fassung
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der Lampe ist mindestens ein Funktionsvorsprung zwi-
schen der Arretierrippe und der Federklemme ange-
bracht, wobei sich der Funktionsvorsprung vor dem in-
neren Flanschrand befindet und sein Abstand vom in-
neren Flanschrand mindestens der Blechdicke des Ge-
räteschranks mit dem Installationsloch entspricht, in das
die Lampe eingebaut wird. Dies stellt einen minimalen
Grenzabstand des Funktionsvorsprungs vom inneren
Flanschrand dar. Nach der Installation der Lampe in das
Installationsloch in der Wand beispielsweise eines
Backofenschranks befindet sich im Raum zwischen
dem inneren Flanschrand und dem Funktionsvorsprung
auf der Außenfläche des eigenen Fassungskörpers die
Wand des Schranks des Elektrobackofens.
[0009] Gemäß der Erfindung läuft der Funktionsvor-
sprung parallel zur axialen Richtung des eigenen Fas-
sungskörpers, d. h. parallel mit der Rotationsachse der
Fassung der Lampe. Die Höhe des Funktionsvor-
sprungs verringert sich in Richtung vom inneren Flan-
schrand, diese Tatsache erleichtert die Installation der
Lampe in der Wand des Backofenschranks. Die maxi-
male Höhe des Funktionsvorsprungs vor dem inneren
Flanschrand ist durch die einfache Montage der Lampe
in das Installationsloch in der Wand des Backofen-
schranks gegeben. Die minimale Höhe des Funktions-
vorsprungs an der Stelle vor dem inneren Flanschrand
ist durch die geförderte Funktion des Vorsprungs gege-
ben, weil sich im Raum zwischen dem Funktionsvor-
sprung und dem inneren Flanschrand die Blechwand
des Backofenschranks ohne Gefahr befindet, und da-
durch wird die Lampe im Installationsloch, das in der
Wand des Geräteschranks vorhanden ist, befestigt.
[0010] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung reicht die auf der äußeren Oberfläche des eigenen
Fassungskörpers angeformte Arretierrippe über den
Funktionsvor-sprung hinaus. Diese Arretierrippe verhin-
dert ein Drehen der Lampe im Installations-loch in der
Wand des Geräteschranks. Günstig ist auch, dass sich
die Schlitze, die sich in den Enden der Federklemme
befinden, in Richtung von diesen beiden Enden der
Klemmfeder zum inneren Flanschrand verengen. Eine
derartige Gestaltung der Schlitze an der Federklemme
sichert einen Spielausgleich des Ofenschranks zwi-
schen dem inneren Flanschrand und der Federklemme.
Die Federklemme presst weiter die Fassung der Lampe
gegen die Wand des Ofenschranks, und zwar in den
Raum zwischen den Funktionsvorsprung und den inne-
ren Flanschrand.
[0011] In der Regel befindet sich in der Praxis der
Funktionsvorsprung vor dem inneren Flanschrand im
Abstand von 0,4 bis 2,5 mm. Die Breite des Funktions-
vorsprungs beträgt meistens zwischen 1,5 und 2,5 mm.
[0012] Gemäss einer anderen Ausbildung der Erfin-
dung befindet sich mindestens ein Funktionsvorsprung
links von der Arretierrippe und mindestens ein Funkti-
onsvorsprung rechts von der Arretierrippe, wobei die Ar-
retierrippe wieder die Funktionsvorsprünge überragt.
Eine derartige Anordnung der Funktionsvorsprünge be-

deutet in einem Falle, dass sowohl der Funktionsvor-
sprung links von der Arretierrippe als auch der Funkti-
onsvorsprung rechts von der Arretierrippe in Kontakt mit
der Arretierrippe stehen kann, das heißt, dass sich zwi-
schen der Arretierrippe und den Funktionsvorsprüngen
keine Lücke befindet. In einem anderen Falle bedeutet
eine solche Anordnung der Funktionsvorsprünge, dass
sich zwischen der Arretierrippe und den Funktionsvor-
sprüngen links oder rechts von der Arretierrippe eine
Lücke befindet.
[0013] Einen Vorteil der Erfindung stellt folgende Tat-
sache dar: die Wanddicke der Fassung der Lampe bleibt
über den ganzen Umfang gleich und ist nicht durch eine
Umfangnut gestört. Der Körper ist also homogen, er hat
keine lokale Wandschwächung mit einer Kerbspan-
nung. Die Funktionsvorsprünge befinden sich auf der
Außenfläche des eigenen Körpers der Fassung und
weisen kleine Abmessungen auf. Dies führt im Fall der
Nutzung eines keramischen Werkstoffs zur Herstellung
der Fassung durch Formpressen zu einer höheren Ver-
festigung des keramischen Werkstoffs im Bereich der
Funktionsvorsprünge. Weitere Vorteile stellt die Mög-
lichkeit der Vergrößerung der inneren Abmessungen
der keramischen Fassung für eine Elektrobirne und die
bessere Handhabung dieser Birne dar, weil die Wand
der keramischen Fassung nicht durch eine Umfangnut
geschwächt ist. Bei der Konstruktion der Fassung der
Lampe gemäß der Erfindung wird folgendes Prinzip ein-
gehalten: die Dicke des Wandblechs des elektrischen
Backofens ist kleiner als der Abstand zwischen dem in-
neren Flanschrand des Fassungskörpers und dem
Funktionsvorsprung bzw. den Funktionsvorsprüngen,
die auf der Zylinderfläche des Fassungskörpers ange-
formt sind. Weiter gilt, dass die maximale Breite der
Schlitze in den Kanten der Federklemme größer als die
Dicke des Wandblechs des Backofenschranks ist.

Kurzfassung der Zeichnungen

[0014] Die Erfindung ist schematisch und in beispiel-
haften Ausführungen auf den Zeichnungen dargestellt.
Es zeigen:

Fig. 1: eine Seitenansicht der Fassung einer Lampe,

Fig. 2: eine Stirnansicht in Richtung eines ersten
Pfeils auf die Fassung mit Elektrobirne der
Fig. Nr. 1,

Fig. 3: eine Seitenansicht der kompletten Lampe,

Fig. 4: eine Seitenansicht der Lampe der Fig. 3 in
Richtung eines zweiten Pfeils,

Fig. 5: eine Draufsicht auf ein Installationsloch für die
Lampe,

Fig. 6: eine perspektivische Ansicht der Fassung der
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Lampe von der Seite der Funktionsvorsprün-
ge.

Ausführungsbeispiele der Erfindung

[0015] In den Fig. 1 und 2 ist eine Ausführung einer
Fassung 2 einer elektrischen Lampe 1 gezeigt, die
nachfolgend in den Fig. 3 und 4 dargestellt ist. Die Fas-
sung 2, die z. B. aus einem keramischen Werkstoff her-
gestellt ist, bildet den Hauptteil der Lampe 1. Die Fig. 2
der Fassung 2 ist eine Ansicht in Richtung eines ersten
Pfeils 15 auf die Fassung 2 nach Fig. 1. Die Lampe 1
nach Fig. 4 stellt eine Ansicht in Richtung eines zweiten
Pfeils 16 auf die Lampe 1 der Fig. 3 dar.
[0016] Im vorderen Teil der Fassung 2 ist auf einem
eigenen Körper 4 ein Flansch 3 angeformt, der den Kör-
per 4 der Fassung 2 überragt. Im hinteren Teil der Fas-
sung 2 ist ein Paar elektrischer Steckverbinder 10 für
die Speisung einer elektrischen Birne 11 angebracht,
die sich in Richtung der Rotationsachse 17 der Lampe
1 im Hohlraum der Fassung 2 befindet.
[0017] Auf dem Körper 4 der Fassung 2 ist ferner eine
Arretierrippe 9 angebracht, die am inneren Rand 8 des
Flansches 3 endet. Die Arretierrippe 9 passt in den Aus-
schnitt eines Installationslochs 13, das sich in der nicht-
dargestellten Wand eines elektrischen Backofens befin-
det, in dem die Lampe 1 installiert wird. Die Arretierrippe
9 verhindert ein Drehen der Lampe 1 im Installations-
loch 13.
[0018] Gegenüber der Arretierrippe 9 ist auf dem Kör-
per 4 der Fassung 2 auch die Federklemme 5 demon-
tierbar angebracht, die an beiden Enden mit schrägen
Schlitzen 6 versehen ist (Abbildung Nr. 4), die sowohl
auf den inneren Rand 8 des Flansches 3 zulaufen, als
auch sich in Richtung zu dem inneren Rand 8 des Flan-
sches 3 verjüngen. Die Breite der schrägen Schlitze 6,
die sich auf den Enden der Federklemme 5 befinden,
ist im mittleren Teil der schrägen Schlitze 6 gewählt, da-
mit sie ungefähr der Dicke der nicht dargestellten Wand
des elektrischen Backofens entspricht, in die die Lampe
1 eingebaut wird.
[0019] Links von der Arretierrippe 9 befindet sich auf
dem Körper 4 der Fassung 2 ein Paar von Funktions-
vorsprüngen 7; ein Paar von Funktionsvorsprüngen 7
befindet sich auch rechts von der Arretierrippe 9. Die
Funktionsvorsprünge 7 sind an der Fassung 2 in axialer
Richtung angebracht, das heißt, parallel zur Rotations-
achse 17 der Lampe 1. Der erste Funktionsvorsprung 7
links von der Arretierrippe 9 und auch der erste Funkti-
onsvorsprung 7 rechts von der Arretierrippe 9 sind im
Kontakt mit der Arretierrippe 9. Die Funktionsvorsprün-
ge 7 enden vor dem inneren Rand 8 des Flansches 3,
und dieser Abstand vom inneren Rand 8 des Flansches
3 entspricht minimal der Dicke der nicht dargestellten
Blechwand des Schranks des elektrischen Backofens;
in dieser Blechwand befindet sich das Installationsloch
13. Die Höhe der Funktionsvorsprünge 7 auf der Stelle
vor dem inneren Rand 8 des Flansches 3 ist derart ge-

wählt, dass eine einfache Montage der Lampe 1 im In-
stallationsloch 13 ermöglicht wird und im Raum zwi-
schen den Funktionsvorsprüngen 7 und dem inneren
Rand 8 des Flansches 3 die nicht dargestellte Wand des
Schrankes des elektrischen Backofens sicher aufge-
schoben werden kann.
[0020] Die Verteilung der Funktionsvorsprünge 7 auf
der äußeren Oberfläche des Körpers 4 der Fassung 2
ist aus Fig. 6 gut erkennbar. Die Arretierrippe 9 ragt über
die Funktionsvorsprünge 7, deren Höhe in Richtung des
inneren Rands 8 des Flansches 3 leicht abnimmt. Die
Funktionsvorsprünge 7 sind auf der äußeren Oberflä-
che des Körpers 4 der Fassung 2 achsparallel orientiert
(Fig. 6).
[0021] Die Verteilung der Funktionsvorsprünge 7 auf
der äußeren Oberfläche des Körpers 4 der Fassung 2
kann sich von der Fig. unterscheiden, beispielsweise
können nur zwei Funktionsvorsprünge 7 verwendet
werden, die nicht in Kontakt mit der Arretierrippe 9 ste-
hen. Die Verwendung von vier Funktionsvorsprüngen 7
kann jedoch als optimale Lösung betrachtet werden.
[0022] Die Fassung 2 mit der elektrischen Glühbirne
11 wird durch eine Glasabdeckung 12 zur Lampe 1 er-
gänzt; die Glasabdeckung 12 ist z. B. mit Hilfe des Ba-
jonettverschlusses im Hohlraum der Fassung 2 befe-
stigt, wodurch die Lampe 1 des Elektrogeräts komplet-
tiert ist. Unter die Glasabdeckung 12 kann eine Metall-
unterlegplatte 14 angebracht werden, um das Lösen der
Glasabdeckung 12 bei einem Wechsel der Glühbirne 11
zu erleichtern.
[0023] Die Montage der Lampe 1 in das Installations-
loch 13, das sich in der nicht dargestellten Wand des
Schranks des Elektrogeräts befindet, ist sehr leicht und
schnell und erfolgt durch Drücken der Lampe 1 in das
Installationsloch 13, bis der innere Rand 8 des Flan-
sches 3 in Kontakt mit der nicht dargestellten Wand des
Schranks des Elektrogeräts gerät. Die Wand des
Schranks befindet sich in dieser Lage der Lampe 1 so-
wohl im Raum zwischen dem inneren Rand 8 des Flan-
sches 3 und den Funktionsvorsprüngen 7 als auch im
Raum zwischen dem inneren Rand 8 des Flansches 3
und den schrägen Schlitzen 6 der Federklemme 5. Mit
der durch die Federklemme 5 verursachten Kraft wird
die Fassung 2 der Lampe 1 an die nicht dargestellte
Wand des Schranks des Elektrogeräts gedrückt und die
Funktions-vorsprünge 7 einschließlich der schrägen
Schlitze 6 in der Federklemme 5 sichern eine sichere
Befestigung der Lampe 1 im Installationsloch 13.

Bezugszeichenverzeichnis

[0024]

Lampe
Fassung
Flansch
eigener Körper
Federklemme
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Schlitz
Funktionsvorsprung
Innenrand
Arretierrippe
elektrischer Steckverbinder
elektrische Glühbirne
Glasabdeckung
Installationsloch
Unterlegplatte
erster Pfeil
zweiter Pfeil
Rotationsachse

Patentansprüche

1. Fassung einer elektrischen Lampe, insbesondere
für elektrische Backöfen, hergestellt aus elektrisch
isolierendem Material, wobei ein Ende der Fassung
mit einem Flansch (3) versehen ist, der einen eige-
nen Körper (4) der Fassung (2) überragt, auf dem
wenigstens eine Federklemme (5) demontierbar
angebracht ist, und wobei auf den beiden Enden die
Federklemme mit Schlitzen (6) versehen ist, die in
Richtung auf den inneren Rand (8) des Flansches
(3) verlaufen, der in Kontakt mit einer Arretierrippe
(9) der Fassung (2) steht,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf der äußeren Oberfläche des Körpers (4)
der Fassung (2) zwischen der Arretierrippe (9) und
der Federklemme (5) mindestens ein Funktionsvor-
sprung (7) angeformt ist, der sich vor dem inneren
Rand (8) des Flansches (3) befindet und dessen
Abstand vom inneren Rand (8) des Flansches (3)
mindestens der Blechdicke des Gerätegehäuses
entspricht, in dessen Installationsloch (13) die Lam-
pe (1) eingebaut wird.

2. Fassung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Höhe des Funktionsvorsprungs (7) in
Richtung zum inneren Rand (8) des Flansches (3)
kleiner wird und dass der Funktionsvorsprung (7)
parallel zur axialen Richtung des Körpers (4) der
Fassung (2) verläuft.

3. Fassung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein Funktionsvorsprung (7) links
von der Arretierrippe (9) und mindestens ein Funk-
tionsvorsprung (7) rechts von der Arretierrippe (9)
angeordnet sind, die dieses Paar der Funktionsvor-
sprünge (7) überragt.

4. Fassung nach dem Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass sowohl der Funktionsvorsprung (7) links von
der Arretierrippe (9) als auch der Funktionsvor-

sprung (7) rechts von der Arretierrippe (9) in Kon-
takt mit der Arretierrippe (9) stehen.

5. Fassung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich sowohl zwischen dem Funktionsvor-
sprung (7) links von der Arretierrippe (9) und der
Arretierrippe (9) als auch zwischen dem Funktions-
vorsprung (7) rechts von der Arretierrippe (9) und
der Arretierrippe (9) eine Lücke befindet.

6. Fassung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Arretierrippe (9) über den Funktionsvor-
sprung (7) überragt.

7. Fassung Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich die dem inneren Rand (8) des Flansches
(3) zugekehrten Schlitze (6) auf der Federklemme
(5) in Richtung auf den inneren Rand (8) des Flan-
sches (3) verengen.

8. Fassung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich der Funktionsvorsprung (7) 0,4 bis 2,5
mm vor dem inneren Rand (8) des Flansches (3)
befindet.

9. Fassung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Funktionsvorsprung (7) eine Breite von
1,5 bis 2,5 mm aufweist.
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